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Auf der Grundlage des Art. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
vom 18.12.07 (GVBI. | /07 Nr. 19) Anderung vom 23.09.2008 (GVBI. 1/08 Nr. 12),i. V. m. §
34 des Gesetzes uber das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg
(BbgBestG) vom 07.11.2001 (GVBI. 1/01 Nr. 16), ge&ndert durch Art. 31 des Gesetzes zur
Anpassung verwaltungsrechtlicher Vorschriften an den elektronischen Rechtsverkehr vom
17.12.2003 (GVBI. 1/03 Nr. 16), sowie die 88 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetz
vom 31.03.2004 (GVBI. 1/04 Nr. 8), zuletzt geandert des Vierten Gesetzes zur Anderung des
Kommunalabgabengesetz vom 27.05.2009 (GVBI. 1/09 Nr. 7), und der 8§ 1 des Gesetzes
Uber die Erhaltung der Graber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Grabergesetztes)
in der jeweils gultigen Fassung, hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 08.12.2010,
mit Beschluss 83/2010, folgende Friedhofssatzung der Gemeinde Schénefeld beschlossen:

|. Allgemeine Bestimmungen

81
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt fir die folgenden im Gebiet der Gemeinde Schoénefeld gelegenen
und von ihr verwalteten Friedhofe:

a) Gemeindefriedhof Schonefeld im Ortsteil GroRRziethen, Friedhofsweg
b) Gemeindefriedhof Schinefeld im Ortsteil Schonefeld, Kirchstralie
c) Gemeindefriedhof Schonefeld im Ortsteil Waltersdorf, Diepenseer Stral3e

sowie fur die Benutzung der Trauerhallen:

a) im Ortsteil Grol3ziethen, Friedhofsweg

b) im Ortsteil Schonefeld, Kirchstral3e

c) im Ortsteil Waltersdorf, Diepenseer Stralie

d) im Ortsteil WalBmannsdorf, Am Friedhof

e) im bewohnten Gemeindeteil Rotberg, Platz der Einheit 1

8§82
Friedhofszweck

D Die Friedhofe sind nicht rechtsfahige o6ffentliche Einrichtungen der Gemeinde
Schonefeld.

2) Die Verwaltung und Beaufsichtigung der Friedhdfe und Trauerhallen obliegt der
Gemeinde Schonefeld.

3) Die Friedhtfe dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihnrem Ableben Einwohner
der Gemeinde Schénefeld waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten
Grabstatte hatten. Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen
Zustimmung der Gemeindeverwaltung.

§3
Bestattungsbezirke
(2) Das Gemeindegebiet wird in folgende Bestattungsbezirke eingeteilt:

Ortsteil GroRziethen
Ortsteil Schonefeld



()

®3)

(4)

§4

Ortsteil Waltersdorf

Verstorbene der Ortsteile Selchow, WaRmannsdorf und Kiekebusch sowie des
bewohnten Gemeindeteils Rotberg konnen auf den jeweiligen kirchlichen Friedhdfen
bestattet.

Die Verstorbenen werden in der Regel auf dem Friedhof des Bestattungsbezirkes
bestattet, in dem sie zuletzt ihren Wohnsitz hatten. Etwas anderes gilt, wenn

a) ein Nutzungsrecht an einer bestimmten Grabstatte auf einem anderen Friedhof
besteht,
b) Eltern, Kinder oder Geschwister auf einem anderen Friedhof bestattet sind,

Die Gemeindeverwaltung kann Ausnahmen zulassen.

AuBerdienststellung und Entwidmung

(1)

()

3

(4)

(%)

Friedhofe und Friedhofsteile kbnnen aus wichtigem Grund ganz oder teilweise aulRer
Dienst gestellt oder entwidmet werden. Dasselbe gilt entsprechend fir einzelne
Grabstatten.

Durch die AuRerdienststellung wird die Mdoglichkeit weiterer Bestattungen
ausgeschlossen, durch die Entwidmung geht aulBerdem die Eigenschaft als
Ruhestatte der Toten verloren. Jede Aul3erdienststellung oder Entwidmung nach Abs.
1 Satz 1 ist 6ffentlich bekanntzumachen. Bei einzelnen Wahlgrabstatten erhalt der
jeweilige Nutzungsberechtigte stattdessen einen schriftlichen Bescheid, dies gilt nicht,
wenn der Aufenthaltsort des Nutzungsberechtigten nicht bekannt ist oder nur mit
unzumutbarem Aufwand ermittelt werden kénnte.

Durch die Entwidmung sind die in Wahlgrabstétten Beigesetzten, fir die restliche
Nutzungszeit auf Kosten der Gemeinde Schénefeld in andere Grabstatten
umzubetten. Im Falle der Auferdienststellung gilt Satz 1 entsprechend, soweit
Umbettungen erforderlich werden. Der Umbettungstermin ist dem jeweiligen
Nutzungsberechtigten einen Monat vorher mitzuteilen.

Soweit durch eine AuRRerdienststellung oder eine Entwidmung das Recht auf weitere
Bestattungen in Wahlgrabstatten erlischt, sind den jeweiligen Nutzungsberechtigten
fur die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles auf Antrag
andere Wahlgrabstétten zur Verfligung zu stellen.

Die Ersatzgrabstatten nach Absatz 3 und 4 sind von der Gemeinde Schonefeld
kostenfrei in ahnlicher Weise wie die auller dienstgestellten oder entwidmeten
Grabstatten hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstatten werden Gegenstand des
Nutzungsrechtes.

Il. Ordnungsvorschriften

§5

Offnungszeiten

(1)

Die Friedhdfe sind wahrend der an den Eingangen bekannt gegebenen Zeiten fur den
Besucher gedffnet. Der Aufenthalt auf den Friedhofen ist nur zu den Offnungszeiten
gestattet.



()

§6

Die Gemeindeverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten der Friedhéfe
oder von Friedhofsteilen voribergehend untersagen.

Verhalten auf den Friedhdfen

(1)

2

3

4)

®)

Jeder hat sich auf den Friedhéfen und in den Trauerhallen der Wirde des Ortes
entsprechend zu verhalten. Anordnungen von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung
und des Bauhofes sind zu befolgen.

Kinder unter 10 Jahren dirfen die Friedhdéfe nur in Begleitung und unter der
Verantwortung Erwachsener betreten.

Auf den Friedhdfen ist insbesondere nicht gestattet,

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen sind
Kinderwagen, Behindertenmobile, Handwagen, Fahrzeuge von zugelassenen
Gewerbetreibenden (Gewerbeanmeldung) und Fahrzeuge der Gemeinde
Schonefeld,;

b) Waren aller Art, insbesondere Produkte der Trauerfloristik, sowie gewerbliche
Dienste anzubieten oder diesbeziiglich zu werben;

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nahe einer Bestattung oder Gedenkfeier
storende Arbeiten auszufuhren;

d) ohne schriftichen Auftrag eines Berechtigten und ohne Zustimmung der
Gemeindeverwaltung gewerbsmaliig zu fotografieren;

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der
Bestattungsfeier notwendig und ublich sind;

f) die Friedhofe und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstétten zu verunreinigen
oder zu beschéadigen;

g) Abraum und Abfélle aul3erhalb der dafir bestimmten Stellen abzulagern oder
Abfélle mit auf den Friedhof zu bringen zum Zwecke der dortigen Entsorgung;

h) Tiere frei laufen zu lassen,;

i) durch Tiere auftretende Verunreinigungen vom Halter bzw. vom Besitzer liegen zu
lassen;

i) zu larmen, zu spielen, zu lagern und / oder in sonstiger Weise die Totenruhe zu
storen;

k) die Friedhofe in betrunkenem Zustand zu betreten oder Alkohol auf den
Friedhofen zu sich zu nehmen;

) offentliche Versammlungen und/oder Aufzige durchzufihren, die im
Widerspruch zur Wirde des Friedhofes als Ort der Trauer, des Totengedenkens
und der Besinnung stehen oder durch Kleidung oder dhnliche AuRerlichkeiten
politische oder religiose Gesinnungen zu vertreten und/oder dies in Verachtung
und Verunglimpfung anderer Uberzeugungen auszudriicken versuchen;

Die Gemeindeverwaltung kann auf Antrag Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem
Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

Todengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhdngende
Veranstaltungen bedirfen der Zustimmung der Gemeinde Schonefeld. Sie sind
spatestens 4 Werktage vorher anzumelden.



8§87
Gewerbliche Betatigung auf den Friedhdfen

D Steinmetze, Bildhauer, bildende Kinstler, Gartner und Bestatter bedirfen fur die dem
jeweiligen Berufsbild entsprechende gewerbliche Tatigkeit eines Nachweises, der
immer mitzufihren ist.

2 Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Auslbung anderer als der in Abs. 1
genannten Tatigkeiten gestattet werden, wenn dies mit dem Friedhofszweck
vereinbar ist.

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die
dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften fiir alle
Schéaden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tatigkeit auf den
Friedhoéfen verursachen. Eine ausreichende Haftpflichtversicherung ist auf
Anforderung nachzuweisen.

(4) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhdéfen dirfen nur werktags innerhalb der
Offnungszeiten ausgefiihrt werden. Die Arbeiten sind eine halbe Stunde vor Ablauf
der Offnungszeit des Friedhofes, an Werktagen vor Feiertagen spatestens um 13.00
Uhr zu beenden.

(5) Die Gewerbetreibenden dirfen die Hauptwege nur zur Austibung ihrer Tatigkeit und
nur mit Fahrzeugen bis 3,5 t zuldssigem Gesamtgewicht befahren. Es darf nur
Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Die fur die Arbeiten erforderlichen
Werkzeuge und Materialien durfen auf den Friedhéfen nur voriibergehend und nur an
Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behindern. Bei Beendigung der Arbeiten
sind die Arbeits- und Lagerplatze wieder in ordnungsgemalien Zustand zu versetzten.
Gewerbliche Gerate durfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der
Friedhofe gereinigt werden.

lll. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§8
Anzeigepflicht, Bestattungszeit

D Jede Bestattung ist unverziglich nach Feststellung des Todes bei der

Gemeindeverwaltung anzumelden. Mit der Anmeldung ist die
Sterbefallbescheinigung oder Sterbeurkunde einzureichen. Soll eine
Urnenbeisetzung erfolgen, so ist eine Bescheinigung Uber die Eindscherung
vorzulegen.

(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen Wabhlgrabstatte
beantragt, ist das Nutzungsrecht nachzuweisen.

3 Ort und Zeit der Bestattung sowie Art der Grabstatte werden zwischen den
Bestattungspflichtigen und der Gemeindeverwaltung vereinbart. Bestattungen sind in
der Woche von Montag bis Freitag wahrend den Offnungszeiten moglich. Uber
Ausnahmen entscheidet die Gemeindeverwaltung.

(4) Urnen muissen spatestens 3 Monate nach der Eindscherung beigesetzt werden,
anderenfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen in einer
Urnengemeinschaftsanlage beigesetzt.



§9
Sarge

1)

()

§10

Sarge missen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Die Sarge miuissen
festgefiigt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit
ausgeschlossen ist. Sarge, Sargausstattungen und Sargabdichtungen durfen nicht
aus Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sein.

Die Sarge durfen héchstens 2,07 m lang, 0,75 m hoch und im Mittelmafd 0,75 m breit
sein. Sind in Ausnahmeféllen groRere Sarge erforderlich, ist dies der Gemeinde
Schonefeld anzuzeigen.

Ausheben und Verfullen der Graber

(2) Das Ausheben und Verfillen der Graber erfolgt in Verantwortung eines
Bestattungsinstitutes. Das Abtragen des Grabhigels erfolgt in Verantwortung des
Nutzungsberechtigten.

2) Die Tiefe der einzelnen Graber betragt von der Erdoberflache (ohne Higel) bis zur
Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens
0,50 m.

3) Die Graber fur Erdbestattungen mussen voneinander durch mindestens 0,30 m starke
Erdwande getrennt werden.

§11

Ruhezeiten

Die Ruhezeiten betragen bei Erdbestattungen 20 Jahre, und fur Urnen 15 Jahre.

§12

Umbettung

D Die Ruhe der Toten darf grundsétzlich nicht gestort werden.

(2) Umbettungen von Sargen und Urnen bediurfen, unbeschadet der sonstigen
gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Gemeindeverwaltung. Die
Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, bei Umbettungen
innerhalb der Gemeinde Schonefeld im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen
eines dringenden offentlichen Interesses erteilt werden. Umbettung aus einer
halbanonymen Urnenreihengrabstétte in eine andere Grabstétte ist nicht zulassig. 8§ 4
Abs. 2 und Abs. 4 bleiben unberihrt.

3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Reste von Sargbestattungen und
Urnenbeisetzungen kénnen nur mit vorheriger Zustimmung der Gemeindeverwaltung
in belegte Grabstéatten umgebettet werden.

(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftichen Antrag oder auf richterliche

Anordnung. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen der jeweilige
Nutzungsberechtigte. Mit dem Antrag ist die Graburkunde vorzulegen.



(®)

(6)

()

(8)

(9)

(10)

Bei Entziehung von Nutzungsrechten nach § 26 Abs. 1, Nr. b kbnnen Sé&rge oder
Urnen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen umgebettet
werden.

Umbettungen sind vom Bestattungsinstitut vorzunehmen. Den Zeitpunkt der
Umbettung bestimmt die Gemeindeverwaltung.

Die Kosten der Umbettung und der Ersatz von Schaden, die an benachbarten
Grabstétten und Anlagen durch die Umbettung entstehen, haben die Antragsteller zu
tragen.

Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht
unterbrochen oder gehemmit.

Sarge und Urnen diurfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf Grund
behordlicher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

Wird nach erfolgter Ausgrabung und Umbettung das Nutzungsrecht an der Grabstétte
zuriickgegeben, kann eine Gebihrenerstattung der gezahlten Grabstattengebihr
beantragt werden.

V. Grabstatten

§13

Arten der Grabstatten

(1)

(2)

3

§14

Die Grabstatten bleiben Eigentum der Gemeinde Schédnefeld. An ihnen kénnen
Rechte nur nach den Bestimmungen dieser Satzung erworben werden.

Die Grabstatten werden unterschieden in

a) Erdwahlgrabstatten

b) Urnenwahlgrabstatten

c) Halbanonyme Urnenreihengrabstatten
d) Urnengemeinschaftsgrabstatten anonym
e) Ehrengrabstéatten.

Die unter den Buchstaben a), b), ¢), d) und e) aufgefiihrten Grabstéatten befinden sich
auf den Gemeindefriedhdfen Grof3ziethen, Schdnefeld und Waltersdorf.

f) Grabstatten mit Sonderrechten (Erbgrabstatten),
Q) Kriegsgraber,

Die unter den Buchstaben f) und g) aufgefiihrten Grabstatten befinden sich auf den
Gemeindefriedhdfen Grol3ziethen und Schoénefeld.

Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechts an einer bestimmten Lage
der Grabstatte oder auf Unveréanderlichkeit der Umgebung.

Erdwahlgrabstatten

1)

Erdwahlgrabstatten sind Grabstétten fir Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein
Nutzungsrecht fur die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage

8
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®3)

(4)

(%)
(6)

()

8§15

in Abstimmung mit dem Erwerber bestimmt wird. Nutzungsrechte an
Erdwabhlgrabstatten werden nur anlasslich eines Todesfalles verliehen.

Fur eine Einzelwahlgrabstelle betragen die Grabmale 2,56 m Lange und 1,35 m
Breite. Bei einer Doppelwahlgrabstelle betragen die Grabmal3e 2,56 m Lange und
2,70 m Breite.

Familienwahlgrabstatten sind Grabstéatten, die in ihrer GroRBe von den in dieser
Satzung festgelegten Abmafien der Einzel- und Doppelwahlgréber abweichen. Bei der
Ermittlung der FlachengroRe wird diese auf- oder abgerundet.

Erdwahlgrabstatten werden als ein- oder mehrstellige Grabstatten vergeben. In einem
Einzelwahlgrab kann nur ein Verstorbener bestattet werden. Nach Ablauf der
Ruhezeit kann auf Antrag eine weitere Erdbestattung erfolgen, wenn die restliche
Nutzungszeit die neue Ruhezeit einschlie3t oder das Nutzungsrecht mindestens fir
die Zeit bis zum Ablauf der neuen Ruhezeit, flir die gesamte Grabstatte
wiedererworben worden ist.

Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushandigung der Graburkunde.
Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstatten kann jederzeit, an teilbelegten
Grabstatten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zuriickgegeben werden. Eine

Ruckgabe ist nur fur die gesamte Grabstéatte maoglich.

Das Ausmauern von Erdwahlgrabstétten ist nicht zulassig.

Urnenwahlgrabstatten

)

()

§16

Urnenwahlgraber sind Aschengrabstétten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht fur
die Dauer von 15 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage in Abstimmung mit
dem Erwerber bestimmt wird. Es konnen bis zu vier Urnen in eine
Urnenwahlgrabstétte beigesetzt werden. Die GrabmalRe betragen 0,80 m Lange und
0,80 m Breite. Stehende Grabmahle befinden sich au3erhalb dieser Abmafie.

Die Urnen von Verstorbenen kdnnen auch in bereits vorhandenen
Erdwahlgrabstatten beigesetzt werden. Die Anzahl der Urnen betragt je Erdwahlgrab
bis zu vier Urnen.

Halbanonyme Urnenreihengrabstatten

1)

()

®3)

Halbanonyme Urnenreihengrabstatten sind Aschengrabstatten, die in besonderen
Grabfeldern als Rasenflache ausgewiesen und in zeitlicher und raumlicher
Reihenfolge fir die Dauer der Ruhezeit bereitgestellt werden. Ein Wiedererwerb des
Nutzungsrechts ist nicht moglich.

Halbanonyme Urnenreihengréaber werden mit den AbmafRen 0,50 m x 0,50 m
angelegt.

In jeder halbanonymen Urnenreihengrabstelle darf nur eine Urne mittig beigesetzt
werden.



4) Jede halbanonyme Urnenreihengrabstelle ist mittig mit einer steinernen
witterungsbestandigen Grabplatte abzudecken. Die Grabplatte ist spatestens 3
Monaten nach Beisetzung zu errichtet. Die Gestaltung der Grabplatte in Bezug auf
Material/Steinart und Schrifttyp liegt in der Verantwortung des Nutzungsberechtigten,
es gelten die zusatzlichen Gestaltungsvorschriften.

(5) Die Rasenflache wird durch oder im Auftrag der Gemeindeverwaltung gepflegt. Eine
Ablage von Schnittblumen ist nur auf dem Grabmal mdéglich (eine Ausnahme besteht
nur am Tag der Beisetzung).

8§17
Urnengemeinschaftsgrabstatten, (anonym)

0} Urnengemeinschaftsgrabstatten sind Grabstéatten ohne individuelle Kennzeichnung.
Das Grabfeld ist eine in sich geschlossene Rasenflache, auf der dicht nebeneinander
beigesetzt und die fir die Dauer der Ruhefrist bereitgestellt wird. Die Lage der Urne
darf nicht durch Einzelgrabmale, Bepflanzung, Gegenstande oder andere Zeichen
kenntlich gemacht werden.

2) Die Urnengemeinschaftsgrabstatten werden durch oder im Auftrag der
Gemeindeverwaltung gestaltet und gepflegt. Eine Ablage von Schnittblumen ist nur
am Gedenkstein bzw. am Rande der Anlage mdglich (eine Ausnahme besteht nur am
Tag der Beisetzung).

3) Das Betreten der Rasenflache ist untersagt, dies gilt nicht fir den Bestatter am Tag
der Beisetzung sowie generell nicht fur die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und
des Bauhofes.

§18
Ehrengrabstatten

(2) Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstatten (einzeln
oder in geschlossenen Feldern) obliegen der Gemeinde.

(2) Ehrengrabstéatten konnen Personen, die sich um die Gemeinde besonders verdient
gemacht haben, durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Schonefeld
zuerkannt werden. Eine Ehrengrabstatte ist eine Einzel- oder Doppelwahlgrabstétte,
die zu Lasten der Gemeinde Schonefeld mit Grabmal vergeben, angelegt und
gepflegt wird. In der zweiten Grabstelle kann ein Angehériger bestattet werden.
Ehrengrabstéatten bleiben erhalten, solange der Friedhof besteht. Bei seiner
Entwidmung entscheidet die Gemeindevertretung, ob die Grabstatten verlegt werden
sollen.

819
Grabstatten mit Sonderrechten

Erbgrabstéatten sind Grabstatten, an denen das Nutzungsrecht vererbt wird. Die Grol3e der
Grabstatte bleibt wahrend der Erbfolge unverandert. Das Nutzungsrecht endet mit der
Erbfolge. Sind keine Erben vorhanden, wird das Nutzungsrecht durch die
Gemeindeverwaltung neu vergeben. Die Grabstatte hat dann den Status einer
Familienwahlgrabstétte. Alle anderen Bestimmungen dieser Satzung gelten entsprechend.

10



§20
Kriegsgraber

Kriegsgraber sind Grabstatten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft die im 8§ 1
Grabergesetz festgelegt sind. Die Anlage und Unterhaltung obliegen der
Gemeindeverwaltung. Die Kosten fur die Instandsetzung und Pflege tragt der Bund
entsprechend dem Grébergesetz. Es besteht ewiges Ruherecht.

V. Gestaltung der Grabstatten

§21
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

D Jede Grabstatte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der
Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Wirde des Friedhofs in
seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt werden. Verantwortlich
dafir ist der Nutzungsberechtigte. Diese Verpflichtung erlischt erst; nach Ablauf der
Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechts.

2) Der Baumbestand auf den Friedhdfen steht unter besonderem Schutz. Es gilt die
Baumschutzverordnung des Landes Brandenburg in der jeweils geltenden Fassung.

VI. Grabmale und bauliche Anlagen

§22
Grabmale, Steineinfassungen und bauliche Anlagen

(2) Die Errichtung und jede Veradnderung von Grabmalen und sonstigen baulichen
Anlagen bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Gemeindeverwaltung.
Auch provisorische Grabmale sind genehmigungspflichtig, sofern sie groRRer als 0,15
m x 0,30 m sind. Der Antragsteller hat bei Erdwahlgrabstatten und
Urnenwahlgrabstéatten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

2) Die Geltungsdauer der Genehmigung zur Errichtung oder Veranderung von
Grabmalen oder baulichen Anlagen betragt 1 Jahr ab Bekanntgabe.

3) Die Genehmigung kann mit Auflagen verbunden werden.
4) Fir die Grabstatten nach § 14 und § 15 sind Umrandungen / Einfassungen
vorgeschrieben. Diese haben aus Stein zu bestehen. Die Starke darf nicht mehr als

7cm betragen.

(5) Grabplatten auf Erd- und Urnenwahlgrabstatten sind nicht gestattet. Eine
freibleibende Stelle von mind. 15cm fir die Bepflanzung muss vorhanden sein.

(6) Die Grabmale und bauliche Anlagen unterliegen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und
Anpassung an die Umgebung keinen zusatzlicher zu den durch diese Satzung
festgesetzten Anforderungen.

Die Mindeststérke der Grabmale betragt:

. ab 0,40 m bis 1,0 m Hohe: 11 cm,
. ab 1,00 m bis 1,50 m Hohe 12 cm und
. ab 1,5 m Ho6he 14 cm.
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(7)

)

)

Die Steinstarke muss die Standfestigkeit der Grabmale gewahrleisten. Die
Gemeindeverwaltung kann weitergehende Anforderungen verlangen, wenn dies aus
Grunden der Standsicherheit erforderlich ist.

Die Grabmale durfen nur von Fachleuten gem. 8 7 Abs. 1 nach den allgemein
anerkannten Regeln des Handwerks fundamentiert und befestigt werden, so dass sie
dauernd standsicher sind und auch beim Offnen benachbarter Graber nicht
umstirzen oder sich senken kénnen. Dies gilt flir sonstige bauliche Anlagen
entsprechend.

Die Grabmale und sonstige baulichen Anlagen sind dauernd in gutem und
verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich dafir ist der jeweilige
Nutzungsberechtigte. Die Gemeindeverwaltung unterzieht die Grabmale einer
regelmafigen Prufung der Standfestigkeit.

(10) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen

(11)

§23

davon gefahrdet, sind die fur die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet,
unverzlglich Abhilfe zu schaffen. Der Nutzungsberechtigte haftet fir jeden Schaden,
der durch das Umfallen von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder durch
Abstlirzen von Teilen davon verursacht wird. Bei Gefahr im Verzuge kann die
Gemeindeverwaltung auf Kosten der Verantwortlichen SicherungsmafRinahmen (z.B.
Umlegung von Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz
schriftlicher  Aufforderung der Gemeindeverwaltung nicht innerhalb einer
festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Gemeindeverwaltung
berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen zu
entfernen. Die Gemeinde ist verpflichtet, die entfernten Gegenstdnde drei Monate
aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen
Aufwand zu ermitteln, genligen als Aufforderung ein Hinweisschild auf der Grabstatte,
das fur die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.

Kunstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche,
die als besondere Eigenart eines Friedhofs erhalten bleiben sollen, werden in einer
Denkmalliste des Landkreises Dahme / Spreewald gefiihrt. Die Gemeindeverwaltung
kann die Zustimmung zur Anderung derartiger Grabmale und baulichen Anlagen
versagen. Insoweit sind die zustdndigen Denkmalschutz- und Pflegebehérden nach
MaRgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen.

Abteilungen mit zusatzlichen Gestaltungsvorschriften

(1)

Die Grabmale in den Abteilungen fur halbanonyme Urnenreihengrabstatten missen
in ihrer Gestaltung und Bearbeitung den nachstehenden Anforderungen entsprechen:

1. Die Grabplatte muss spéatestens 3 Monate nach Beisetzung, mittig so eingelassen
werden, dass ihre Oberseite eine Ebene mit der Gelandeoberflache bildet.

2. Die Mal3e der Grabplatte mussen betragen: 0,40 m x 0,40 m, Starke 8 cm.

3. Einfassungen sind unzulassig.

4. Die Inschrift der Grabplatte darf nur den Namen sowie Geburts- und Sterbedatum
nennen.
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§24

Entfernung

1)

()

®3)

Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dirfen Grabmale und bauliche Anlagen nur mit
vorheriger Zustimmung der Gemeindeverwaltung entfernt werden. Die
Gemeindeverwaltung kann die Zustimmung versagen, insbesondere bei Grabmalen
im Sinne des § 22 Abs. 10.

Nach Ablauf des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und sonstigen baulichen
Anlagen unverziglich zu entfernen, die Grabflache abzurdumen und mit Mutterboden
aufzufillen. Vor Entfernung ist die Gemeindeverwaltung schriftlich zu verstandigen.
Sind die Grabmale und bauliche Anlagen nicht innerhalb von drei Monaten entfernt
worden, wird durch 6ffentliche Bekanntmachung am Schaukasten auf die Uberfallige
Entsorgung und Einebnung der Grabstellen hingewiesen. Die Entsorgung und
Einebnung wird durch die Gemeindeverwaltung beauftragt, der jeweilige
Nutzungsberechtigte hat die Kosten zu tragen. Grabmale und bauliche Anlagen
gehen entschadigungslos in das Eigentum der Gemeinde uber.

Die Gemeindeverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale
einen Monat nach Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten
entfernen zu lassen.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstéatte

§25

Herrichten und Unterhaltung

(1)

()

®3)

(4)

(5)

(6)

()

(8)

©)

Alle Grabstéatten missen im Rahmen der Vorschriften des § 21 hergerichtet und
dauernd in Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend fiir den Grabschmuck.
Verwelkte Blumen und Kréanze sind unverziiglich von der Grabstétte zu entfernen.

Die Gestaltung der Graber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, den besonderen
Charakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung anzupassen.

Die Hohe der Bepflanzung der Grabstétte darf nicht mehr als 1,00 m betragen und die
anderen Grabstétten sowie die Offentlichen Anlagen und Wege nicht beeintrachtigen.

Fur die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Nutzungsberechtigte
verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit Ablauf des Nutzungsrechts.

Die fir die Grabstatten Verantwortlichen kénnen die Herrichtung und Unterhaltung
selbst vornehmen oder einen zugelassenen Friedhofsgartner/Gartenlandschaftsbauer
beauftragen.

Wahlgrabstatten missen innerhalb von 6 Monaten nach der Bestattung der Wurde
des Friedhofs und der Umgebung entsprechend hergerichtet werden.

Die Herrichtung, Unterhaltung und Veranderung der gartnerischen Anlagen auf3erhalb
der Grabstatte obliegen ausschlief3lich der Gemeindeverwaltung.

Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekdmpfungsmitteln bei der
Grabpflege ist nicht gestattet.

Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dirfen in sdmtlichen Produkten
der Trauerfloristik, insbesondere in Kranzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im
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Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehdltern, die an
der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Trauerflore im
Rahmen der Beisetzung, Grabvasen, Markierungszeichen und Gief3kannen.

8§ 26
Vernachlassigung der Grabpflege

D Wird eine Grabstatte nicht ordnungsgemdall hergerichtet oder gepflegt, hat der
Nutzungsberechtigte nach schriftlicher Aufforderung der Gemeindeverwaltung die
Grabstétte in einer festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen.

Bleibt die schriftliche Aufforderung oder gemald Abs. 2 der Hinweis auf der Grabstatte
unbeachtet, kann die Gemeindeverwaltung

a) die Grabstatte auf Kosten des Nutzungsberechtigten nach ihrem Ermessen
herrichten lassen  oder

b) das Nutzungsrecht entschadigungslos entziehen und die Grabstéatte auf Kosten
des fiur die Grabstatte Verantwortlichen entsorgen und einebnen lassen.

2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu
ermitteln, genugt fir die Durchfihrung der MaRnahmen nach Absatz 1 eine
offentliche Bekanntmachung am Schaukasten sowie ein dreimonatiger Hinweis auf
der Grabstatte, welcher auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege der
Grabstatte hinweist.

VIII. Trauerfeiern und Trauerhallen

8§27
Trauerfeiern

(2) Die Trauerfeiern kdnnen in einem dafir bestimmten Raum (Trauerhalle), am Grab
oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden.

(2) Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf den Friedhtfen bedarf der vorherigen
Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung.

8§28
Trauerhallen

(2) Die Gemeindeverwaltung stellt die Trauerhallen auf Antrag fur Trauerfeiern zur
Verfligung.

2) Fur die Reinigung der Trauerhallen im Ortsteil WaRmannsdorf und Ortsteil
Waltersdorf bewohnter Gemeindeteil Rotberg sind die Angehorigen des Verstorbenen
auf eigene Kosten verantwortlich.

3) Die Benutzung der Trauerhalle kann untersagt werden, wenn die/der Verstorbene an
einer meldepflichtigen Ubertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen
des Zustandes der Leiche bestehen.

(4) Alle Gegenstande sind schonend und sachgemall zu behandeln. Beschéadigungen
sind unverziiglich in der Gemeindeverwaltung zu melden. Der Nutzer haftet fur
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Beschadigungen, die durch ihn oder einer anderen Person bei der Benutzung der
Trauerhalle verursacht wurden. Die Gemeinde ist berechtigt, die durch die Benutzung
verursachten Schaden sachgemaR auf Kosten des Nutzers zu beseitigen oder
beseitigen zu lassen.

IX. Schlussvorschriften

8§29
Alte Rechte

QD Bei Grabstatten, Gber welche die Gemeindeverwaltung vor dem Inkrafttreten dieser
Satzung bereits verfugt hat, richten sich die Ruhezeiten und Nutzungszeiten sowie
die Nutzungsrechte und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.

2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte gemal § 18
bleiben unberihrt.

§ 30
Haftung

Die Gemeinde Schoénefeld haftet nicht fur Schaden, die durch hdéhere Gewalt oder durch
nichtsatzungsgeméafRe Benutzung der Friedhofe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtungen,
durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. lhr obliegt keine besondere Obhut- und
Uberwachungspflicht. Im Ubrigen haftet die Gemeinde Schonefeld nur bei Vorsatz und bei
grober Fahrlassigkeit. Die Vorschriften tiber Amtshaftung bleiben unberihrt.

8§31
Geblhren

Fur die Benutzung der von der Gemeinde Schonefeld verwalteten Friedhdfe und ihrer
Einrichtungen, sowie fur die Benutzung der gemeindeeigenen Trauerhallen sind Gebuhren
nach der jeweils geltenden Friedhofsgebiihrensatzung der Gemeinde Schoénefeld zu
entrichten.

§ 32
Ordnungswidrigkeiten

D) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder grob fahrlassig gegen die Vorschriften
dieser Friedhofssatzung versto3t oder den Weisungen eines Bediensteten der
Gemeinde Schonefeld nicht Folge leistet. VersttRe liegen vor, wenn vorsatzlich oder
grob fahrlassig gegen die nachstehenden Vorschriften dieser Satzung verstol3en
wird.

Ordnungswidrig handelt, wer fahrlassig oder vorsatzlich:

1. entgegen § 5 Abs. 1 sich auRerhalb der Offnungszeiten auf dem Friedhof
aufhalt;

2. entgegen 8 6 Abs. 1 den Anordnungen nicht Folge leistet;

3. sein Kind nach 8 6 Abs. 2 ohne Begleitung eines Verantwortlichen

Erwachsenen die Friedhofe betritt;
4. entgegen § 6 Abs. 3 a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art befahrt;
5. entgegen 8 6 Abs. 3 b) Waren aller Art anbietet;
6. entgegen 8§ 6 Abs. 3 c) an Sonn- und Feiertagen storende Arbeiten ausfihrt;
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7. entgegen 8 6 Abs. 3 d) ohne Zustimmung der Gemeindeverwaltung
gewerbsmafig fotografiert;

8. entgegen 8§ 6 Abs. 3 e) Druckschriften verteilt;

9. entgegen 8§ 6 Abs. 3 f) die Friedhdfe und seine Einrichtungen, Anlagen und
Grabstatten verunreinigt;

10. entgegen 8 6 Abs. 3 g) die Abfélle auRerhalb der dafir bestimmten Stellen
lagert oder Abfalle mitbringt zur dortigen Entsorgung;

11. entgegen 8§ 6 Abs. 3 h) die Tiere frei laufen lasst;

12. die Verunreinigung seines Tieres nach 8 6 Abs. 3 i) liegen l&sst;

13. entgegen 8 6 Abs. 3 j) larmt, spielt, lagert oder in sonstiger Weise die
Totenruhe stort;

14. entgegen 8 6 Abs. 3 k) Alkohol auf dem Friedhof zu sich nimmt oder den
Friedhof im betrunkenem Zustand betritt;

15. entgegen 8 6 Abs. 3 I) eine o6ffentliche Versammlungen und/oder Aufziige
durchfiihrt, die im Widerspruch zur Wirde des Friedhofs stehen;

16 keine ausreichende Haftpflichtversicherung nach & 7 Abs. 3 nachweisen kann;

17. nach 8 7 Abs. 5 die Wege mit Fahrzeugen Uber 3,5 t zuldssigen
Gesamtgewicht befahrt;

18. die Schnittblumen au3erhalb des Grabmals nach § 16 Abs. 5 ablegt;

19. die Schnittblumen auf die Rasenflache nach § 17 Abs. 2 ablegt;

20. die Rasenflache nach 8§ 17 Abs. 3 betritt;

21. entgegen § 21 Abs. 1 die Gestaltung der Grabstatte nicht an die Umgebung
anpasst;

22. entgegen § 22 Abs. 1 ohne Genehmigung Grabmale und bauliche Anlagen
errichtet;

23. entgegen § 22 Abs. 4 keine Einfassung oder Umrandung errichtet;

24. entgegen § 22 Abs. 6 die Mindeststarke der Grabmale nicht einhalt;

25. die Grabmale durch einen Nichtfachmann nach § 22 Abs. 7 fundamentiert und
befestigt;

26. entgegen 8 22 Abs. 9 die Grabmale und baulichen Anlagen in einem
schlechten und verkehrswidrigem Zustand hélt;

27. die zusatzlichen Gestaltungsvorschriften fir halbanonyme Grabstatten nach §
23 nicht befolgt;

28. die Grabmale und bauliche Anlagen nach 8 24 Abs. 1 ohne vorherige
Zustimmung entfernt;

29. die Grabstatten nach 8§ 25 Abs. 1 nicht herrichtet oder dauernd in Stand hélt;

30. die Gestaltung der Gréber nach § 25 Abs. 2 nicht anpasst;

31. entgegen 8§ 25 Abs. 3 die Bepflanzung hoéher als 1 m wachsen lasst und
andere Grabstatten, 6ffentliche Anlagen und Wege beeintrachtig;

32. entgegen § 25 Abs. 6 die Grabstétte nach der Bestattung nicht innerhalb von 6
Monaten herrichtet;

33. nach einer angemessenen Frist die Grabstatte nach § 26 Abs. 1 nicht
herrichtet oder pflegt;

34. entgegen 8 28 Abs. 4 die Gegenstande nicht schonend und sachgemaf
behandelt und dies nicht unverziglich der Gemeindeverwaltung meldet.

(2) Vorsatzliche oder fahrlassige Zuwiderhandlungen gegen Gebot oder Verbot dieser
Friedhofssatzung koénnen nach der Vorschrift des  Gesetzes lber
Ordnungswidrigkeiten (OwiG) in der jeweils glltigen Fassung, mit GeldbuRen von 5 €
bis 1000 € geahndet werden.

§33

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach lhrer Veroéffentlichung in Kraft.
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Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung der Gemeinde Schénefeld vom 07.04.2005 auf3er
Kraft.

Schonefeld, 11.01.2011

Dr. U. Haase
Birgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Hiermit wird gemaR § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung
mit der Hauptsatzung der Gemeinde Schénefeld jeweils in der z. Zt. giltigen Fassung, die

Bekanntmachung der Gemeinde Schénefeld — Friedhofssatzung fur die Gemeinde
Schonefeld vom 08.12.2010 angeordnet.

Schonefeld, den 25.01.2011

Dr. U. Haase
BlUrgermeister
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Friedhofsgebiuihrensatzung fiir die Gemeinde Schdnefeld

Auf Grundlage des Art. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
vom 18.12.2007 (GVBI. 1/07 Nr. 19) Anderung vom 23.09.2008 (GVBI. /08 Nr. 12), i. V. m.
§ 34 des Gesetzes Uber das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land
Brandenburg (BbgBestG) vom 07.11.2001 (GVBI.. I/01 Nr. 16), geandert durch Art. 31 des
Gesetzes zur Anpassung verwaltungsrechtlicher Vorschriften an den elektronischen
Rechtsverkehr vom 17.12.2003 (GVBI 1/03 Nr. 16) sowie die 88 1, 2, 4, 5 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes vom 31.03.2004 (GVBI. 1/04 Nr. 8), zuletzt geandert mit dem
Vierten Gesetz zur Anderung des Kommunalabgabengesetz vom 27.05.2009 (GVBI. 1/09
Nr. 7) und des 8§ 1 des Gesetzes uber die Erhaltung der Graber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft (Grabergesetz), hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am
08.12.2010 mit Beschluss 84/2010, folgende Friedhofsgebihrensatzung der Gemeinde
Schonefeld beschlossen:

§1
Gegenstand der Gebuhr

Fur die Benutzung der Friedhéfe und ihrer Bestattungseinrichtungen sowie fur gesonderte
Leistungen der Gemeinde werden Gebulhren entsprechend den folgenden Bestimmungen
erhoben.

82
Gebihrenschuldner

Gebuhrenschuldner ist, wer die Benutzung der Friedhdfe und ihrer Bestattungseinrichtungen
beantragt oder die Einrichtungen und Leistungen in Anspruch genommen hat. Wird ein
Antrag von mehreren Personen gestellt, so haften sie als Gesamtschuldner.

§3
Falligkeit

Einen Monat nach Zugang des Gebuhrenbescheides werden die Gebihren fallig.

84
GeblUhrenmalstab

Als Gebuhrenmalf3stab fur die Nutzung der Grabstatten gelten die tatsachlichen Grabgréen
entsprechend Abschnitt IV der Friedhofssatzung, der ermittelte Aufwand sowie die
Ruhezeit/Nutzungszeit. Die Ermittlung der Verwaltungsgebihren erfolgt auf der Grundlage
von Arbeitszeitanteilen.

8§85

Gebihren

1. Bereitstellung einer Wahlgrabstelle (Verlangerung des Nutzungsrechtes maglich)
a) Einzelwahlgrabstelle fir 20 Jahre 200,00 €
b) Doppelwahlgrabstelle fir 20 Jahre 400,00 €
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c) Familienwahlgrabstelle fir 20 Jahre / je m? 100,00 €
d) Urnenwahlgrabstelle fur 15 Jahre 100,00 €

2. bei Nachkauf einer Grabstelle bei nicht abgelaufener Ruhefrist, ist gemaR Nr. 2
anteilig die Gebuhr auf die noch verbleibenden Jahre anzurechnen

3. Verlangerung des Nutzungsrechtes von 5 Jahren
a) Einzelwahlgrabstelle 50,00 €
b)  Doppelwahlgrabstelle 100,00 €
c) Familienwahlgrabstelle 25,00 €
d)  Urnenwahlgrabstelle 35,00 €
4, Bereitstellung einer anonymen Urnengrabstelle (Urnengemeinschaftsgrabstelle) fur
15 Jahre, inkl. Gebuhren fir Unterhaltung 100,00 €
5. Bereitstellung einer halbanonymen Urnenreihengrabstelle fir 15 Jahre, inkl.
Gebuhren fur Unterhaltung 140,00 €
6. Benutzung der Trauerhalle
a) im Ortsteil GroRRziethen, Friedhofsweg 160,00 €
b) im Ortsteil Waltersdorf, Diepenseer Stral3e 160,00 €
¢) im Ortsteil Schénefeld, Kirchstral3e 160,00 €
d) im Ortsteil WalBmannsdorf, Am Friedhof 10,00 €

e) im bewohnten Gemeindeteil Rotberg, Platz der Einheit 1 10,00 €
7. Zulassung gewerblicher Tatigkeiten

7.1. Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen, Fundamenten und sonstigen baulichen

Anlagen

a) je Grabmal und Fundament 10,00 €

b) je sonstige bauliche Anlage 10,00 €
7.2.  fur sonstige gewerbliche Téatigkeiten je Fall 10,00 €
8. Unterhaltung der Friedhofanlage pro Jahr

(Bei Neu- und Nachkauf werden die Unterhaltungskosten fir die gesamte Laufzeit
berechnet. Auf Antrag — gilt nur fir Buchstabe c¢) — kann eine Ratenzahlung
vereinbart werden, wenn der Gemeinde eine Einzugsermachtigung erteilt wird.

a) Einzelwahlgrabstelle 10,00 €

b)  Doppelwahlgrabstelle 20,00 €

c)  Erb- und Familiengrabstelle je m2 5,00 €

d) Urnenwahl- und Kindergrabstelle 4,00 €
9. Genehmigung zu Umbettungen

a) Umbettungen von Sargen 25,00 €

b)  Umbettungen von Urnen 15,00 €
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86
Inkrafttreten

Diese Gebihrensatzung tritt am Tage nach lhrer Veroffentlichung in Kratft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebiihrensatzung der Gemeinde Schdnefeld, beschlossen am

18.05.2005 mit Beschluss Nr. 36/05, und alle Ubrigen entgegenstehenden ortsrechtlichen
Vorschriften auf3er Kraft.

Schonefeld, 11.01.2011

Dr. U. Haase
Blrgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit wird gemaR § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung
mit der Hauptsatzung der Gemeinde Schoénefeld jeweils in der z. Zt. glltigen Fassung, die
Bekanntmachung der Gemeinde Schonefeld — Friedhofsgebiihrensatzung fir die
Gemeinde Schdnefeld vom 08.12.2010 angeordnet.

Schonefeld, den 25.01.2011

Dr. U. Haase
Birgermeister
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Satzung Uber die Stral3enreinigung
(StralRenreinigungssatzung - StrRS)

der Gemeinde Schonefeld mit den Ortsteilen Grof3ziethen, Kiekebusch, Schonefeld,
Selchow, Waltersdorf und Walimannsdorf

Aufgrund der 88 3, 12 und 28 Abs.2, Nr.9 der Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBI. 1/07, [Nr.19] S.286), geandert durch Artikel
15 des Gesetzes vom 23.09.2008 (GVBI. 1/08, [Nr.12] S.202, 207) in Verbindung mit § 49 a
des Brandenburgischen StralRengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28.07.2009 (GVBI. 1/09, [Nr.15], S.358), sowie 88 1, 2, 4 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes fur das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBI. 1/04, [Nr.08], S.174), zuletzt gedndert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 27.05.2009 (GVBI. 1/09, [Nr.07], S.160) hat die Gemeindevertretung
Schonefeld am 08.12.2010 mit Beschluss Nr. 82/2010 folgende Satzung beschlossen:

Inhaltsverzeichnis:

81 Allgemeines

8§82 Ubertragung der Reinigungspflicht

83  Artund Umfang der Reinigungspflicht nach § 2 Abs. 1
84  Artund Umfang des Winterdienstes nach 8 2 Abs. 1
85 Begriff des Grundstticks

86  Gebihren

87 Ordnungswidrigkeiten

§8 Ersatzvornahme

§9 Inkrafttreten

Anlage 1.
Straldenreinigungsverzeichnis zur Satzung Uber die StraBenreinigung der Gemeinde
Schonefeld (Stralenreinigungssatzung — StrRS)

§1
Allgemeines

0} Die Gemeinde Schdnefeld betreibt auf Grundlage des § 49 a des Brandenburgischen
StralRengesetzes die Reinigung aller dem o6ffentlichen Verkehr gewidmeten StralZen,
Wege und Platze innerhalb der geschlossenen Ortslagen als offentliche Einrichtung,
soweit die Reinigung nicht nach § 2 den Grundstlickseigentiimern Ubertragen wird.

(2) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und Gehwege. Zur
Fahrbahn gehtéren auch Radwege, Sicherheitsstreifen, Bankette, Parkstreifen,
Parkbuchten, Parkplatze, Haltestellenbuchten und Wartehallen. Gehwege sind
selbstédndig und unselbstandig gefiihrte Gehwege sowie alle StralRenteile, die
erkennbar von der Fahrbahn abgesetzt sind und deren Benutzung durch Fu3génger
vorgesehen oder geboten ist; als Gehwege gelten auch die gemeinsamen Geh- und
Radwege nach 8§ 41 Absatz 2 StVO. Zu den Gehwegen im Sinne dieser Satzung
gehdren auch unbefestigte Flachen zwischen Fahrbahnen und Geh- bzw. Radwegen.

3) Zur Reinigungspflicht gehért auch der Winterdienst. Dieser umfasst das
Schneerdumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der
Gehwege, Fuligangeriiberwege und gefahrlichen und verkehrswichtigen Stellen auf
den Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglatte. Gefahrliche Stellen sind Stellen, bei
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denen wegen ihrer eigentimlichen Gestaltung oder wegen bestimmter, nicht ohne
weiteres erkennbarer Umstdnde ein Unfall selbst dann naheliegt, wenn die
Verkehrsteilnehmer die im Winter allgemeine Sorgfalt walten lassen. Dies sind
besonders Stra3enstellen, an denen Verkehrsteilnehmer erfahrungsgemaf bremsen,
ausweichen oder sonst ihre Fahrtrichtung oder Geschwindigkeit andern (z .B.
scharfe, unibersichtliche oder sonst schwierig zu durchfahrende Kurven, starke
Gefallstrecken, unibersichtliche Kreuzungen und Straleneinmindungen, auffallende
Verengungen sowie zu Glatte neigende Briicken und Stra3en an Wasserlaufen).

(4) Die von der Gemeinde Schénefeld zu reinigenden Stral3en, einschlie3lich der
Durchfihrung des Winterdienstes, sind im Stral3enreinigungsverzeichnis (Anlage 1)
aufgeflihrt. Das Strallenreinigungsverzeichnis wird bei StralRenneuaufnahmen
entsprechend aktualisiert. Es ist Bestandteil dieser Satzung. Strallenum- und
StralRenneubenennungen haben keinen Einfluss auf die Reinigungspflicht.

(5) Die Gemeinde Schoénefeld kann die Stral3enreinigung und den Winterdienst an Dritte
Ubertragen. Sie bestimmt nach pflichtgemédRem Ermessen unter Beachtung der
Verkehrssicherungspflicht Umfang, Art und Reihenfolge der Streu- und
Schneerdumungsmafnahmen.

§2
Ubertragung der Reinigungspflicht

D Die vor den Grundstiicken verlaufenden Gehwege und Radwege (auch kombinierte

Geh- und Radwege), die zu den Grundsticken abzweigenden Gehwege oder
Zufahrten und die im StraRenreinigungsverzeichnis (Anlage 1) entsprechend
aufgefiihrten StralRen sind im festgelegten Umfang ganz oder teilweise von den
Eigentimern an diesen Stral3en oder StralBenteilen angrenzenden Grundstiicken zu
reinigen und im Winter zu streuen bzw. vom Schnee zu beraumen.
Sind die Grundstiickseigentimer beider StraRenseiten reinigungspflichtig, so
erstreckt sich die Reinigung bis zur Stralienmitte. Wird ein Grundsttick durch mehrere
offentliche StraRen erschlossen, so erstreckt sich die Reinigung auf alle
Grundstucksseiten, durch die das Grundstuck erschlossen wird.

(2) Besteht fiir das Grundstiick ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht fur die in 8 9 des
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes genannten natirlichen oder juristischen
Personen des privaten bzw. des offentlichen Rechts, so tritt an die Stelle des
Grundstuckseigentiimers der Erbbauberechtigte bzw. der Nutzungsberechtigte. Bei
ungeklarten Eigentumsverhaltnissen nimmt derjenige die Pflichten des Eigentiimers
wahr, der die tatsachliche Sachherrschaft tiber das Grundstiick austbt.

3) Sind mehrere Eigentimer fur die Reinigungsstrecke zustandig, (z.B. bei vorder- und
hinterliegenden Grundstiicken), so obliegt ihnen diese Aufgabe gemeinsam.
Hinterliegergrundstiicke sind Grundstiicke, die nicht an die Stral3e angrenzen, von
dieser aber erschlossen werden.

(4) Der Reinigungspflichtige kann sich, soweit ihm die Reinigungspflicht aufgrund dieser
Satzung auferlegt ist, zur Erflllung seiner Reinigungspflicht eines Dritten bedienen.
Die Reinigungspflicht als solches sowie etwaige daraus resultierende
Haftungspflichten verbleiben jedoch beim Reinigungspflichtigen nach Absatz 1 und 2.

(5) Die Reinigung und der Winterdienst an Bushaltestellenbuchten und Wartehallen

werden von der Gemeinde Schonefeld so durchgefiihrt, dass ein gefahrloses Ein-
und Aussteigen fir die Fahrgaste madglich ist.
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§3

Art und Umfang der Reinigungspflicht nach 8§ 2 Abs. 1

(1)

2)

®3)

84

Die Fahrbahnen und Gehwege sind, soweit die Reinigungspflicht den
Grundstuckseigentimern  obliegt, stdndig sauber zu halten, wenn die
Reinigungsklasse nichts anderes bestimmt. Belastigende Staubentwicklung ist zu
vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendigung der S&uberung
unverzuglich zu entfernen. Eine Zwischenlagerung im Verkehrsraum ist nicht
zuldssig. Die befestigten Flachen der Gehwege sind zu kehren. Der Unrat oder Mull
von unbefestigten Seitenstreifen oder unbefestigten Gehwegen ist zu entfernen.
Zwischen Grundstuicksgrenze und Fahrbahn befindliche Griinstreifen, hierzu z&hlen
auch die Pflanzreinen von Alleen, haben die Eigentiumer der anliegenden
Grundstiucke zu reinigen. Fahrbahnen, Gehwege, Entwasserungsgraben und
Baumscheiben sind von Unkraut freizuhalten. In die Gehwege oder Fahrbahnen
hineinragender ~ Wildwuchs ist zu entfernen. Die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln ist verboten. Das Kehrgut, der Mull und entfernter Bewuchs
sind aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.

Im Herbst ist das Laub von der gesamten Gehwegbreite aufzunehmen. Obliegt den
Grundstickseigentimern die Fahrbahnreinigung, so ist das Laub von dort ebenfalls
aufzunehmen. Laub ist unverziglich zu beseitigen, wenn es eine Gefahrdung des
Verkehrs (Rutsch- oder Stolpergefahr) darstellt. Von den Grinstreifen, Randstreifen,
Geh- und Radwegen und von den Grundsticken darf das Laub nicht auf die
Fahrbahn verbracht werden.

Die Laubentsorgung liegt in Verantwortung der Eigentimer und wird durch den
Sudbrandenburgischen  Abfallzweckverband gemall  Abfallentsorgungssatzung
organisiert. Gossen, Rinnen, Einlaufe in Kanalisationsanlagen, Schachtabdeckungen,
Schieberkappen, andere Schalt- und Absperrvorrichtungen fur 6ffentliche
Versorgungsleitungen, Hydranten und Baumscheiben sind von Ablagerungen
einschlieB3lich Laubansammlungen freizuhalten.

Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers,
auRRergewohnliche Verunreinigungen unverziglich zu beseitigen, bleibt unberihrt.

Art und Umfang des Winterdienstes nach § 2 Abs. 1

(1)

()

Die Gehwege sind in einer fur den FulRRgangerverkehr erforderlichen Breite von
mindestens 1,00 m vom Schnee freizuhalten. Bei befestigten StralRen ohne
erkennbare Abgrenzung zwischen Fahrbahn, Gehweg und Parkstreifen ist am Rande
der Fahrbahn ein Streifen von 1,00 m fir den FuB3gangerverkehr freizuhalten. Auf
Gehwegen die mit ungebundenen Materialien befestigt sind, hat die winterdienstliche
Betreuung manuell zu erfolgen. Bei Eis- und Schneeglétte sind die Gehwege sowie
die FuBRgangeriberwege und die gefahrlichen und verkehrswichtigen Stellen auf den
von den Reinigungspflichtigen zu reinigenden Fahrbahnen mit geeigneten
Streustoffen abzustumpfen.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glatte
sind unverzlglich zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene
Glatte sind werktags bis 07.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 09.00 Uhr des folgenden
Tages zu beseitigen.
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®3)

(4)

(5)

(6)

()

(8)

9

§5

Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder, wo
dies nicht mdoglich ist, auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fahr- und
FuRgangerverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefahrdet oder behindert
wird.

Der Schnee von den Grundstiicken darf nicht auf das offentliche StraRenland oder
anderen offentlichen Flachen verbracht werden.

Die Eigentumer sind verpflichtet, den Gehweg zu rdumen, wenn dieser von
Raumfahrzeugen mit Schnee zugeschoben und dadurch unpassierbar wird.

Die zum Winterdienst auf der Fahrbahn Verpflichteten haben die Fahrbahn jeweils bis
zur Stral3enmitte so von Schnee zu beraumen, dass die Stral3e unter winterlichen
Bedingungen befahrbar bleibt und ein Begegnungsverkehr moglich ist. Der Schnee
ist dabei jeweils am Rand der Fahrbahn anzuhdufen, der dem eigenen
Anliegergrundstiick am nachsten liegt.

Aggressive chemische Auftaumittel, wie z. B. Laugen, dirfen zur Schnee- und
Glattebeseitigung nicht eingesetzt werden. Die Verwendung von Asche, Kohlenruf3
oder anderen schmierenden oder schmutzenden Stoffen zum Abstumpfen ist nicht
gestattet. Bei Vorliegen einer entsprechenden Witterungssituation (Glatteis durch
Eisregen u. &) und an besonders gefahrlichen Stellen der Gehwege und
vorgenannten Seitenstreifen von Fahrbahnen, wie z.B. Treppen, Rampen,
Brickenauf- oder —abgangen, starken Gefallen bzw. Steigungsstrecken kann
Streusalz in 6kologisch vertretbaren Mengen eingesetzt werden.

Abstumpfenden Mitteln ist gegentber auftauenden Mitteln der Vorzug zu geben.
Baumscheiben und begrinte Flachen dirfen nicht mit Salz oder sonstigen
auftauenden Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel
enthaltender Schnee darf auf ihnen nicht gelagert werden. Die Reinigungspflichtigen
haben die erforderlichen Streumittel selbst zu beschaffen, zu bevorraten und zum
Winterende aufzunehmen und ordnungsgemar zu entsorgen.

An Haltestellen fur offentliche Verkehrsmittel oder fir Schulbusse mussen die
Gehwege so von Schnee freigehalten und bei Gléatte bestreut werden, dass ein
moglichst gefahrloser Zu- und Abgang zum Haltestellenbereich fur die Fahrgéaste
gewabhrleistet ist.

Die Einlaufe in Entwasserungsanlagen und die Hydranten sind von Eis, Schnee und
Streugutrickstanden freizuhalten. Schnee und Eis von Grundsticken dirfen nicht auf
den Gehweg und die Fahrbahn geschafft werden.

Die zu raumenden Flachen diurfen weder durch mechanische noch durch chemische
Mittel beschadigt werden.

Begriff des Grundstiicks

1)
()

Grundstlck im Sinne dieser Satzung ist das Buchgrundstuick.

Erschlossen ist ein Grundstiick dann, wenn seine wirtschaftliche oder verkehrliche
Nutzung durch die StralRe, insbesondere durch einen Zugang oder eine Zufahrt,
mdglich ist. Das gilt in der Regel auch, wenn das Grundstick durch Anlagen wie
Graben, Bdschungen, Griinanlagen, Mauern, Wege oder in ahnlicher Weise von der
Stral3e getrennt ist.
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86
Geblhren

Die Gemeinde Schénefeld erhebt flr die von ihr durchgefiihrten Reinigungen der offentlichen
Stral’en, einschlieBlich des Winterdienstes, Benutzungsgebihren nach & 6 Abs.1
Kommunalabgabengesetz Brandenburg i. V. m. § 49a Abs. 5 Ziffer 3 BbgStrG nach einer
Stral3enreinigungsgebiihrensatzung.

8§87
Ordnungswidrigkeiten

D Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. seiner Reinigungspflicht nach § 2 dieser Satzung nicht nachkommt,
2. gegen ein Ge- oder Verbot der 88 3 und 4 dieser Satzung verstoft.

2) Fur das Verfahren gelten die Vorschriffen des Gesetzes UUber die
Ordnungswidrigkeiten (OwiG) in der jeweils gultigen Fassung.

3) Die Ordnungswidrigkeiten kénnen gemdR 8§ 17 OwiG (Gesetz (ber
Ordnungswidrigkeiten) mit einer Geldbuf3e in Hohe von 5,00 Euro bis 1.000,00 Euro
geahndet werden.

(4) Zustandige Behorde im Sinne des 8 36 Abs. 1 Nr. 1 OwiG ist der
Hauptverwaltungsbeamte.

88
Ersatzvornahme

Kommt ein Reinigungspflichtiger seiner Reinigungspflicht nicht in dem in 88 3 und 4
beschriebenen Umfang nach, kann die Gemeinde Schonefeld die Reinigung bzw. den
Winterdienst auf Kosten des Reinigungspflichtigen selbst ausfliihren oder einen anderen mit
der Ausfuihrung beauftragen.

§9
Inkrafttreten
Diese StralRenreinigungssatzung der Gemeinde Schonefeld tritt am 01.04.2011 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die StraBenreinigungssatzung der Gemeinde Schonefeld vom 15. Juni 2005
aul3er Kraft.

Schoénefeld, 11.01.2011

Dr. U. Haase
Blrgermeister
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Bekanntmachungsanordnung
Hiermit wird gemald § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung
mit der Hauptsatzung der Gemeinde Schoénefeld jeweils in der z. Zt. glltigen Fassung, die

Bekanntmachung der Gemeinde Schonefeld — Satzung lber die StralBenreinigung
(StraBenreinigungssatzung StrRS) angeordnet.

Schonefeld, den 25.01.2011

Dr. U. Haase
Blrgermeister
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Anlage

1

Teil A

StralRenreinigungssatzung

StralRenreinigungsverzeichnis

Reinigungsklasse 1 A

Die Reinigung und der Winterdienst auf den Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen

(auch kombinierte Geh- und Radwege), einschliel3lich aller unbefestigter Teile und Flachen
zwischen den angrenzenden Grundstiicken und der Straf3e, bzw. bei Nichtvorhandensein

fur den als Gehweg vorgesehenen Teil der Stral3enanlage, werden den Eigentiimern Ubertragen.

Ortsteil GroRRziethen

Ortsteil Schénefeld

Ifd.
Ifd. Nr. |StraBenbezeichnung Nr. StralRenbezeichnung

1 Albrechtweg 1 | Alt Schonefeld
2 Amselweg (StichstralR3e zu den HNr.15, 17)
3 Attilastral3e (StichstralRe 2 Dahmestral3e

zu den HNr.20, 22, 24, 26) 3 Gartenstral3e (von Bohnsdorfer
4 BrunhildstralRe Chaussee bis zu den Bahngleisen)
5 Dahlienweg 4 KirchstralRe (von Wal3imannsdorfer
6 DankwartstralRe Chaussee bis FulRgéngerbriicke)
7 Drosselweg 5 Kurzer Weg
8 Erikaweg 6 LilienthalstralRe
9 Etzelring (StichstralRe zu den HNr.29-45)
10 Finkenweg 7 Locknitzweg
11 Gernotweg 8 Seeweg (Sudseite) und Weg
12 GoethestralRe zu den HNr.7-15
13 HubertusstralRe 9 [WaldstralRe (Weg zu den HNr.8-12)
14 JahnstralRe 10 | Zur alten Feuerwache
15 Jagerweg
16 Lerchenweg
17 Lilienweg Ortsteil Waltersdorf

Ifd.

18 Luchtrift (von Schonefelder Weg bis Ende Nr. StralRenbezeichnung

des letzten bebauten Buchgrundstiicks) 1 Elstersteg
19 Rotdornweg 2 Fuchsgasse
20 Schillerstral3e (befestigt) 3 Hirschsprung
21 SchillerstralRe (unbefestigt) 4 Johannasteg
22 Schonefelder Weg (Alt GroRziethen bis 5 Neuchateller Weg

Ende d. letzten bebauten Buchgrundstiicks) 6 Rehtranke
23 Siegfriedstralie 7 Vorwerk (unbefestigte Bereiche)
24 Tulpenweg 8 Weg am Acker (Siedlung Hubertus)
25 Uhlandstral3e (zw. Ernst-Thalmann-
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Stral3e und August-Bebel-Stral3e)

Reinigungsklasse 2 A

Ortsteil WalRmannsdorf

Ifd.

Nr. Stral3enbezeichnung
1 | Am Graben
2 Am Vogelsberg

Die Reinigung auf den Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen (auch kombinierte Geh- und Radwege),
einschlieBlich aller unbefestigter Teile und Flachen zwischen den angrenzenden

Grundstticken und der StralRe, bzw. bei Nichtvorhandensein fir den als Gehweg

vorgesehenen Teil der StraRenanlage, und der Winterdienst auf Gehwegen werden den
Eigentimern Ubertragen. Der Winterdienst auf den Fahrbahnen wird durch die Gemeinde realisiert.

Ortsteil Schonefeld

Ortsteil Wallmannsdorf

Ifd. Ifd.
Nr. StralBenbezeichnung Nr. Strallenbezeichnung
Am Flutgraben (von Dorfstrale bis
1 |Fasanenpromenade 1 Ende
2 Friedenstral3e des letzten bebauten Buchgrundstiicks)
3 Gartenstral3e (zwischen Altglienicker 2 Am Friedhof
Chaussee und den Bahngleisen) 3 Dorfstral3e (nordlich)
4 | Gartenstral3e (zwischen 4 Glasower Weg (von DorfstralRe bis
Fasanenpromenade und Waldstral3e) Selchower Chaussee)
5 Jagerstralle 5 Griner Weg
6 Meisenweg 6 Selchower Chaussee
7 Mirastral3e (von DorfstralRe bis Glasower Weg)
8 Notteweg (von HNr.7 bis HNr.11)
9 Parkstral3e
10 |Platanenstralie
11 |Uranusstral3e (von Altglienicker
Chaussee bis Gemarkungsgrenze)
12 | Waldstral3e (Nord- und Sidseite)
aul3er Weg zu den HNr.8-12
13 | Zum Spatzenhaus (Zufahrt

Uranusstral3e einschliel3lich Parkplatz)
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Reinigungsklasse 3 A

Die Reinigung und der Winterdienst auf den Gehwegen, Radwegen

(auch kombinierte Geh- und Radwege), einschlielilich aller unbefestigter Teile und Flachen zwischen
den angrenzenden Grundstiicken und der Stral3e, bzw. bei Nichtvorhandensein fiir den als Gehweg
vorgesehenen Teil der StralRenanlage, werden den Eigentimern Ubertragen.

Die StrafRenreinigung (1 mal zweimonatlich) und der Winterdienst auf den Fahrbahnen

wird durch die Gemeinde realisiert.

Ortsteil Grof3ziethen

Ortsteil Waltersdorf

Ifd. Ifd.
Nr. StraRenbezeichnung Nr. Stral3enbezeichnung
1 | Alt Kleinziethen (von Glasower Allee 1 LilienthalstraRe (aulRer Stichstral3e zu
den HNr.29-45 und seitlich von HNr.1a-
bis OA in Richtung WalRmannsdorf) d)
2 | Attilastral3e (aulRer Stichstralie 2 Zeppelinstralie
zu den HNr.20, 22, 24, 26)
3 [Ernst-Thalmann-Platz
4 [Friedrich-Ebert-Stral3e Ortsteil Wallmannsdorf
Ifd.
5 |Glasower Allee (OD L 75) Nr. StralRenbezeichnung
6 |Lichtenrader Chaussee 1 Rudower StralRe
7 | Rudolf-Breitscheid-Stral3e (von DorfstralRe bis OA)

Ortsteil Schonefeld

Ifd.
Nr. Stral3enbezeichnung
1 [Bohnsdorfer Chaussee
2 | GartenstralRe (zwischen Am Seegraben
und Fasanenpromenade)
3 | Gartenstral3e (zwischen Bohnsdorfer
Chaussee und Am Seegraben)
4 | Grinbergallee (zw. Kirschweg und OA)
5 |Kirchstral3e (Teil Friedhofszufahrt)
6 |Kirschweg
(zwischen Rebenweg und
Grinbergallee)
7 | Rebenweg
(zwischen Griinbergallee u. Weidenweg)
Rudower Chaussee (von Hans-Grade-
8 [Allee

bis Ende d.letzten bebauten
Buchgrundstiicks)

OA = Ortsausgang

OD = Ortsdurchfahrt
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Reinigungsklasse 4 A

Die Reinigung und der Winterdienst auf den Gehwegen, Radwegen

(auch kombinierte Geh- und Radwege), einschliel3lich aller unbefestigter Teile und Flachen
zwischen
den angrenzenden Grundstticken und der Stral3e, bzw. bei Nichtvorhandensein fiir den als
Gehweg
vorgesehenen Teil der StralRenanlage, werden den Eigentimern Ubertragen.

Die StraRenreinigung (1 mal monatlich) und der Winterdienst auf den Fahrbahnen
wird durch die Gemeinde realisiert.

Ortsteil Grof3ziethen

Ortsteil Waltersdorf

Ifd. Ifd.
Nr. | Strallenbezeichnung Nr. Stral3enbezeichnung
1 | Ernst-Thalmann-Stral3e 1 Am Rondell
2 | Friedhofsweg 2 Schulzendorfer StraRe (OD K 6160)
3 Weidenweg (von OE Siedlung bis

Ortsteil Schonefeld

OA Siedlung)

Ifd.
Nr. | Strallenbezeichnung
1 | Altglienicker Chaussee (OD L 751) Ortsteil WalBmannsdorf
Ifd.
2 | Alt Schonefeld Nr. Stral3enbezeichnung
(aulBer Stichstrafl3e zu den HNr.15, 17) 1 DorfstralRe (sudlich)
3 | Am Seegraben (von Seeweg bis Schule)
4 | Angerstral3e
5 | Antaresstralle OD = Ortsdurchfahrt
6 |KirchstraBe OE = Ortseingang
7 | Schitzenstralie OA = Ortsausgang
8 |Schwalbenweg
9 |Seeweg (Nordseite, von Bohnsdorfer
Chaussee bis Am Seegraben)
10 [Wehrmathen
11 | Zufahrt zum Bahnhof

30



Reinigungsklasse 5 A

Die Reinigung und der Winterdienst auf den Gehwegen, Radwegen

(auch kombinierte Geh- und Radwege), einschliel3lich aller unbefestigter Teile und Flachen zwischen
den angrenzenden Grundstticken und der Stral3e, bzw. bei Nichtvorhandensein flir den als Gehweg

vorgesehenen Teil der Stral3enanlage, werden den Eigentiimern Ubertragen.
Die Stral3enreinigung (2 mal monatlich) und der Winterdienst auf den Fahrbahnen
wird durch die Gemeinde realisiert.

Ortsteil Grof3ziethen

Ortsteil Waltersdorf

Ifd. Ifd.
Nr. Strallenbezeichnung Nr. StralRenbezeichnung
1 [Alt Grol3ziethen (asphaltiert) 1 Berliner Strafl3e (OD L 400)
2 | Karl-Marx-StralRe (OD L 75) aul3er StichstraRe zu den HNr.8b-10a
2 [Griunauer StrafRe (OD L 400)
Konigs Wusterhausener StralR3e (OD L
3 1400)

Ortsteil Schonefeld

Ifd.
Nr. Stral3enbezeichnung
1 | Am Seegraben OD B 96a (Mittelstral3e
bis Landesgrenze zu Berlin)
2 | MittelstraRe (OD B 96a)
3 | Waltersdorfer Chaussee (OD L 752)
Walimannsdorfer Chaussee (OD B
4 |96a)

Ortsteil WalRmannsdorf
zur Zeit nicht belegt

OD = Ortsdurchfahrt
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Teil B

Stral3enreiniqgungsverzeichnis

Reinigungsklasse 1 B

Die Reinigung und der Winterdienst auf den Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen

(auch kombinierte Geh- und Radwege), einschlie3lich aller unbefestigter Teile und Flachen
zwischen den angrenzenden Grundstiicken und der Stral3e, bzw. bei Nichtvorhandensein

fur den als Gehweg vorgesehenen Teil der Strallenanlage, werden den Eigentiimern Ubertragen.

Ortsteil Kiekebusch

Ortsteil Selchow

Ifd.
Nr. StralRenbezeichnung Ifd. Nr. | StralRenbezeichnung
1 Am Amstgarten (unbefestigt) 1 Luchweg (von Glasower StraRe bis Ende
2 Karlshof (unbefestigt) des letzten bebauten Buchgrundstiicks)
2 Weg am Graben
Weg am Maierpfuhl (von Mittenwalder
3 StraRe
bis Ende d. letzten bebauten
Rotber Buchgrundstiicks)
Ifd.
Nr. Stral’enbezeichnung
1 Schmiedeweg (seitlich von HNr.4a
bis HNr.4)
2 Ulmenring (aufRer StichstralRen

zu den HNr.2a-2c, 6¢-8c, 9¢-10c)
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Reinigungsklasse 2 B

Die Reinigung auf den Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen (auch kombinierte Geh- und Radwege),
einschliellich aller unbefestigter Teile und Flachen zwischen den angrenzenden

Grundstucken und der Stral3e, bzw. bei Nichtvorhandensein fur den als Gehweg

vorgesehenen Teil der StralRenanlage, und der Winterdienst auf Gehwegen werden den
Eigentimern tbertragen. Der Winterdienst auf den Fahrbahnen wird durch die Gemeinde realisiert.

Ortsteil Kiekebusch Rotber
Ifd. Ifd.
Nr. StralRenbezeichnung Nr. Stral3enbezeichnung
1 | Am Amtsgarten (befestigt) 1 Am Busch
2 Karlshof (befestigt) 2 Am Teich
3 [Kodpenicker LandstralRe 3 Birkenweg
4 Rotberger Weg 4 Buchenweg
5 | Siedlung 5 Ebereschenweg
6 | Stral3e nach Karlshof 6 Karlshofer Weg (HNr.31-35)
(von Kopenicker LandstralRe bis OA) 7 Muhlenstral3e (bis OA Rotberg)
8 Platz der Einheit
9 Schmiedeweg (von Rotberger
Ortsteil Selchow Dorfstral3e bis HNr.4a)
Ifd.
Nr. StraRenbezeichnung 10 |Volksgutstralie

1 Rotberger Stralie

2 [Verbindung zwischen Glasower Stral3e
und Mittenwalder Stral3e OA = Ortsausgang

Reinigungsklasse 3 B

Die Reinigung und der Winterdienst auf den Gehwegen, Radwegen

(auch kombinierte Geh- und Radwege), einschliel3lich aller unbefestigter Teile und Flachen
zwischen

den angrenzenden Grundstiicken und der Stral3e, bzw. bei Nichtvorhandensein fiir den als Gehweg
vorgesehenen Teil der Stral3enanlage, werden den Eigentiimern Ubertragen.

Die Straf3enreinigung (1 mal zweimonatlich) und der Winterdienst auf den Fahrbahnen

wird durch die Gemeinde realisiert.

Ortsteil Kiekebusch Ortsteil Selchow
zur Zeit nicht belegt zur Zeit nicht belegt
Rotberg

zur Zeit nicht belegt
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Reinigungsklasse 4 B

Die Reinigung und der Winterdienst auf den Gehwegen, Radwegen

(auch kombinierte Geh- und Radwege), einschlief3lich aller unbefestigter Teile und Flachen zwischen
den angrenzenden Grundstiicken und der Stral3e, bzw. bei Nichtvorhandensein fiir den als Gehweg
vorgesehenen Teil der StraRenanlage, werden den Eigentimern Ubertragen.

Die Straf3enreinigung (1 mal monatlich) und der Winterdienst auf den Fahrbahnen

wird durch die Gemeinde realisiert.

Ortsteil Kiekebusch Rotber
Ifd. Ifd.
Nr. StralRenbezeichnung Nr. Stral3enbezeichnung
1 Kiekebuscher DorfstraRe (OD L 402) 1 Karlshofer Weg (von Rotberger

DorfstralRe bis OA Rotberg)
2 Rotberger Dorfstralle (OD L 402)

Ortsteil Selchow

Ifd.
Nr. StralRenbezeichnung

1 Alt Selchower Stral3e (von
Mittenwalder Stral3e bis OA Selchow)

2 Glasower StrafRe (von Alte Selchower OD = Ortsdurchfahrt
Stral3e bis OA Selchow) OA = Ortsausgang

3 Mittenwalder Straf3e (von Alte
Selchower Stral3e bis OA Selchow)

Reinigungsklasse 5B

Die Reinigung und der Winterdienst auf den Gehwegen, Radwegen

(auch kombinierte Geh- und Radwege), einschliel3lich aller unbefestigter Teile und Flachen
zwischen

den angrenzenden Grundstticken und der Stral3e, bzw. bei Nichtvorhandensein flr den als Gehweg
vorgesehenen Teil der Stral3enanlage, werden den Eigentiimern Ubertragen.

Die Stral3enreinigung (2 mal monatlich) und der Winterdienst auf den Fahrbahnen

wird durch die Gemeinde realisiert.

Ortsteil Kiekebusch Rotberg
zur Zeit nicht belegt zur Zeit nicht belegt

Ortsteil Selchow
zur Zeit nicht belegt

Privatstral3en Teil C
Bezuglich StraRenreinigung und Winterdienst hat die Gemeinde hier keine Verpflichtungen.
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Alle Pflichten obliegen dem Eigentiimer.

Ortsteil Grof3ziethen

Ortsteil Waltersdorf

Ifd.
Nr. Strallenbezeichnung Ifd. Nr. Strallenbezeichnung

1 [Ahornweg 1 An der Plantage
Am alten Bahndamm (von

2 | Wendehammer 2 August-Heinrich-Euler-StralRe
Hohe HNr.63 bis seitlich zur HNr.29) 3 Brunolf-Baade-Stral3e

3 |Am langen Grund 4 Elly-Beinhorn-Ring

4 | Am Lindengarten 5 Georg-Wulf-StralRe

5 |An der Feldmark 6 Hugo-Eckener-Allee
(StichstraRen zu den HNr.6-18) 7 Hugo-Junkers-Ring

6 | Efeuring 8 Kihnscher Weg

7 Erlenweg (StichstralRen zu den HNr.3-7)

8 |Gieselherring 9 Lilienthalstral3e

9 |Helga-Hahnemann-Stral3e (StichstralRe seitlich von HNr.1a-d)

10 | Kann-StralRe 10 Margarete-von-Etzdorf-Stral3e

11 [Karl-Rohrbeck-Stral3e 11 Melli-Beese-Ring

12 | Kleistring 12 Schonefelder Allee (Flughafen)

13 [Kornblumenweg 13 Willy-Brandt-Platz

14 [Krokusweg

15 [Lindenstraf3e (Stichstral3en
(zu den HNr.7-91; 16-64) Rotberg

16 | Luchtrift (StichstraRe zu den HNr.2-5) Ifd. Nr. Stral3enbezeichnung

17 |[Rosenweg 1 Hubertusring

18 [Samariterweg 2 Ulmenring (StichstralRen zu den

Ortsteil Kiekebusch
zur Zeit nicht belegt

HNr.2a-2c, 6¢-8c, 9¢-10c)

Ortsteil Wallmannsdorf

Ifd. Nr. StralRenbezeichnung
1 Ahornstralle
Ortsteil Schdnefeld 2 Albert-Kiekebusch-Stralie
Ifd.
Nr. Stral3enbezeichnung 3 Am Airport
1 Am Dorfanger 4 Birnenweg
2 Flughafen 5 Fasanensteg
6 StralRe am Klarwerk
7 Stral3e des Friedens

Ortsteil Selchow

Ifd.

Nr. StralRenbezeichnung
1 Farbgrafikstralie
2 Gutshof
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	Satzung über die Straßenreinigung           (Straßenreinigungssatzung - StrRS)
	(1) Die vor den Grundstücken verlaufenden Gehwege und Radwege (auch kombinierte Geh- und Radwege), die zu den Grundstücken abzweigenden Gehwege oder Zufahrten und die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage 1) entsprechend aufgeführten Straßen sind im festgelegten Umfang ganz oder teilweise von den Eigentümern an diesen Straßen oder Straßenteilen angrenzenden Grundstücken zu reinigen und im Winter zu streuen bzw. vom Schnee zu beräumen.


